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kirchlichen Einheit aller vier Abtheilungen. Seine ganze Arbeit hat ihr Ziel in Wahrung und Erhaltung des einheitlichen kirchlichen Charakters.




H. Versammlungen der vier Abtheilungen.

 §. 37. Die Obmänner rufen nach Maßgabe der Umstände die vier Abtheilungen zu gemeinsamer Berathung.

 §. 38. Die Versammlung wählt aus den Mitgliedern der Gesellschaft, welche dem geistlichen Stande angehören, einen Vorsitzenden.

 §. 39. In diesen Versammlungen werden die Rechnungen und Rechenschaftsberichte der einzelnen Kreise vorgelegt.

 §. 40. Diese Versammlungen sind für alle Glieder der weiteren Kreise geöffnet; sie haben berathende Stimme, und es steht ihnen frei, Wünsche, Anträge, Klagen, Bemerkungen nach einer vom Vorsitzenden bestimmten Ordnung vorzubringen.




I. Aeußere Verwaltung.

 §. 41. Die Abtheilungen bestellen einen Verwalter, welchem für seine Bemühungen eine Remuneration gegeben werden soll.

 §. 42. Die vermittelnden Glieder vereinnahmen Geld-, Naturalien- und Materialien-Geschenke, verwerthen letztere und erholen im Nothfall den Rath des Verwalters.

 §. 43. Alle Gaben gehen an den buchführenden Verwalter.

 §. 44. Die für einzelne Abtheilungen ausdrücklich bestimmten Gaben werden für diese Abtheilungen verbucht; die ohne ausdrückliche Bezeichnung der Abtheilung eingehenden empfangen durch das Obmannscollegium die nähere Bestimmung.

 §. 45. Der Verwalter liefert dem Obmannscollegium und den vier Vorsitzenden der Gesellschaft vierteljährige genaue Uebersichten des Cassenbestandes.

 §. 46. Die Rechnung wird mit Advent jedes Jahres gelegt.

 §. 47. Ausgaben erfolgen aus jeder Cassa nur nach Beschluß des leitenden Collegiums durch schriftliche, vom Vorsitzenden gezeichnete Weisung.

 §. 48. Kassensturz kann durch die Vorsitzer der einzelnen Abtheilungen veranlaßt werden.

 §. 49. Die Obmänner sind für die Rechnung das Revisionscollegium. Sie unterzeichnen dieselbe, bevor sie vorgelegt oder veröffentlicht wird.

 §. 50. In jeder der vier Abtheilungen ist ein geeignetes Mitglied Schriftführer.




K. Organe

 §. 51. Organ der Gesellschaft für ihre inneren Angelegenheiten
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